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DIE Sicherheitsanker 
gegen Haltekraftverlust

TK-Snap & TK-Soft

 02330 80694-0   02330 80694-20  
 www.si-tec.de   info@si-tec.de

Mehr erfahren unter:
www.si-tec.de

» Bei Bedarf sichere Haltekraft für Doppelkronen 
und Stegversorgungen 

» prophylaktisch, aktiv, einstellbar, sicher
» Varianten je nach Funktion, Indikation 

und Platzverhältnissen
» TK-Soft CERAM komplett metallfrei und 

einstellbar in der Friktionskraft
» Für die manuelle und die CAD-CAM Verarbeitung

Bei Bedarf sichere Haltekraft für Doppelkronen 

Für die manuelle und die CAD-CAM Verarbeitung

Setzen Sie 

einen Anker – 

mit sicheren

Produkte von 

Si-tec.

Zolid Bion: Der Gamechanger

Schachmatt für Kompromisse
Zolid Bion begeistert weltweit.  
Erfahren Sie mehr über die einzigartigen  
Eigenschaften unseres neuen Materials. 
bit.ly/3IyKcAf

DENTISTRY UNIFIED
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Modellierst Du noch
           oder digitalisierst 
         Du schon?

ANZEIGE

Die Versorgung im Gesund-
heitswesen soll durch digi-
tale Lösungen effizienter 
gestaltet und der Behand-
lungs- sowie Therapiealltag 
vereinfacht werden. Hierfür 
sieht der Gesetzgeber Ver-
besserungen der medizi-
nisch-digitalen Infrastruktur 
(sog. Telematikinfrastruktur, 
kurz TI) vor, die alle Akteure 
im Gesundheitswesen wie 
Ärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser, Apotheken, 
Krankenkassen und künftig 
auch Gesundheitshandwerke 
miteinander vernetzt und eine 
schnelle, sichere Kommunika-
tion ermöglicht. Gemäß der ak-
tuell geltenden Gesetzeslage 
ist ein verpflichtender An-
schluss der Gesundheitshand-
werke an die Telematikinfra-
struktur bis spätestens 1. Ja-
nuar 2026 erforderlich. 

Wesentliche Be- 
standteile sind
beispielsweise die
elektronische Patientenakte (ePA), 
die elektronische Verordnung 
(eVerordnung) und die elektro-
nische Gesundheitskarte (eGK). 
Das Abrechnungsverfahren mit 
den Krankenkassen ist dabei 
kein Bestandteil. Um autorisiert 
und sicher die TI und ihre medi-
zinischen Anwendungen nutzen 
zu können, braucht es eine quali-
fizierte Zugangsvoraussetzung: 
den elektronischen Berufsaus-
weis, kurz eBA. Der Antrag auf 
Herausgabe bzw. die Ausgabe 
eines elektronischen Berufsaus-
weises ist auf Basis der Num-
mern 33–37 der Anlage A zur 
Handwerksordnung gestattet. 
Dies schließt neben den Augen-

optikern, Hörakustikern, Orthopä-
dietechnikern und Orthopädie- 
schuhmachern auch das Zahn-
techniker-Handwerk mit ein.
Am 15. Mai 2024 fand im ZDH eine 
Informationsveranstaltung des 
Deutschen Handwerkskammer-
tag (DHKT) e.V. zum eBA-Ausgabe-
system statt. Im Flyer Der elekt-
ronische Berufsausweis erhalten 
Betriebe der Gesundheitshand-
werke alle wichtigen Informatio-
nen zur Funktionsweise der di-
gitalen Infastruktur sowie zur 
Beantragung von eBA (elektro-
nischer Berufsausweis) und 
SMC-B (Institutionskarte).
Mit der Anbindung an die TI 
müssen neben der Aufnahme in 
den Verzeichnisdienst der ge-
matik und der Teilnahme an der 
Kommunikation im Medizinwe-
sen (KIM) zudem alle Gesund-
heitshandwerke ab 1. Juli 2027 
an der Patientenversorgung 
durch die eVerordnung teilneh-
men. Für diese und weitere 

mögliche TI-Anwendungen ist die 
elektronische Signatur mittels 
eBA obligatorisch. Da bereits ab 
1. Januar 2024 die Vereinbarungen 
zwischen den ersten Spitzenorga-
nisationen der Gesundheitshand-
werke und des GKV-Spitzenver-
bandes zur Refinanzierung abge-
schlossen und die Kostenpau-
schalen ab 1. Juli 2024 abrufbar 
sein sollten, können eBA und 
SMC-B ab Herbst 2024, vorbe-
haltlich der technischen und orga-
nisatorischen Realisierbarkeit, von 
den Betrieben über die zuständi-
gen Handwerkskammern bean-
tragt werden. Sowohl Antragsstel-
lung als auch die Ausstattung be-
nötigen Zeit. Deshalb empfiehlt 
sich eine frühzeitige Beantragung.

Quellen: ZDH, DHKT

Elektronischer Berufsausweis auch 
für Zahntechniker

Es wird wieder spannend: Die 
Klaus-Kanter-Stiftung eröffnet 
den Wettbewerb um den Klaus- 
Kanter-Förderpreis für die beste
zahntechnische Meisterarbeit der 
Kammersieger des Jahrgangs 
2023. 
Zur Förderung der meisterlichen 
Ausbildung und Qualifikation im 
Zahntechniker-Handwerk verleiht 
die Klaus-Kanter-Stiftung jährlich 
den Klaus-Kanter-Förderpreis 
für die beste praktische Meis-
terprüfung in der Bundes republik 
Deutschland. Teilnahmeberech-
tigt an diesem Wettbewerb sind 
die Zahntechnikermeister, die als 
Jahrgangsbeste ihre praktische 
Meisterarbeit vor einer Prüfungs-
kommission bestanden haben. 
Die Ermittlung des Siegers er-
folgt durch die Fachjury der 
Klaus-Kanter-Stiftung. Der För-
derpreis beträgt 3.500 Euro. Die 

Einsender nehmen automatisch 
auch am Wettbewerb um den 
PEERS Implantatprothetik-Preis 
teil, der mit 2.500 Euro dotiert ist.
Einsendeschluss für die Meister-
arbeiten ist der 21. Juni 2024. Alle 
Informationen zu den Teilnahme-
bedingungen unter klaus-kanter- 
stiftung.de

Quelle: Klaus-Kanter-Stiftung

ZAHNTECHNIK
© gfx_nazim – stock.adobe.comNr. 6  |  Juni 2024  |  23. Jahrgang  |  ISSN: 1610–482X  |  PVSt: F 59301  |  Entgelt bezahlt  |  Einzelpreis  3,50 Euro

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

W
W

W
. C

A
D

D
E

N
T . E

U

3
0

J
A
H

R E O E M U S M E D

I A
&

2
0

J
A
H
R
E

DE
NTALTRIBUNE

IN
T
.•

W
W

W
.W

E L O V E W H AT W
E D

O
. O

R
G

Kurz notiert

IDS 2025
In weniger als einem Jahr kommt 
die Dental-Community zur 41. In-
ternationalen Dental-Schau (IDS) 
in Köln zusammen. Bereits jetzt 
meldet die Messe für den 25. bis 
29. März 2025 einen überzeugen-
den Anmeldestand: Über 1.100 Un-
ternehmen aus 54 Ländern haben 
ihre Teilnahme am größten Forum 
der internationalen Dentalbranche 
bestätigt, darunter die internatio-
nalen Marktführer. 

Quelle: Koelnmesse GmbH

Wettbewerb 
Klaus-Kanter-Preis

Krankenkassen und künftig 
auch Gesundheitshandwerke 
miteinander vernetzt und eine 
schnelle, sichere Kommunika-
tion ermöglicht. Gemäß der ak-
tuell geltenden Gesetzeslage 
ist ein verpflichtender An-
schluss der Gesundheitshand-
werke an die Telematikinfra-
struktur bis spätestens 1. Ja-

optikern, Hörakustikern, Orthopä-
dietechnikern und Orthopädie- 
schuhmachern auch das Zahn-
techniker-Handwerk mit ein.
Am 15. Mai 2024 fand im ZDH eine 
Informationsveranstaltung des 
Deutschen Handwerkskammer-
tag (DHKT) e.V. zum eBA-Ausgabe-
system statt. Im Flyer 
ronische Berufsausweis
Betriebe der Gesundheitshand-
werke alle wichtigen Informatio-
nen zur Funktionsweise der di-
gitalen Infastruktur sowie zur 
Beantragung von eBA (elektro-
nischer Berufsausweis) und 
SMC-B (Institutionskarte).

Flyer zum Download

www.dentona.de
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